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b) den Räten der Kreise zur weiteren Verfügung für 
die kreisgeleiteten Betriebe;

c) den bezirksgeleiteten Betrieben.

§ 5
(1) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 

und Forstwirtschaft übergibt den VVEAB die Waren- 
beweguhgspläne für Futtermittel nach Mengen, Arten 
und Quartalen.

(2) Die VVEAB übergeben die Warenbewegungspläne 
für Futtermittel nach Mengen, Arten und Quartalen 
den VE AB.

§ 6
(1) Die Zuweisung und Auslieferung von Futtermit

teln hat nur auf der Grundlage von erteilten Kontin
genten oder auf Grund gesetzlicher Ansprüche zu er
folgen.

(2) Die Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Land
wirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft, haben über 
die von ihnen erteilten Freigaben an Futtermitteln im 
Rahmen ihrer erhaltenen Gesamtfreigabe einen Nach
weis zu führen.

(3) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 
und Forstwirtschaft und die Räte der Bezirke als 
Hauptbedarfsträger sind berechtigt, quartalsweise eine 
Reserve an Futtermitteln zu halten. Soweit Haupt
bedarfsträger eine Reserve halten, ist diese bis 4 Wochen 
vor Beginn des folgenden Quartals in Abstimmung mit 
der VVEAB aufzulösen. Falls die Auflösung der Re
serve bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt, verfällt das 
Kontingent in Höhe dieser Menge.

§ 7
(1) Alle Betriebe, die Futtermittel produzieren bzw. 

bei denen im Rahmen der Produktion Erzeugnisse an
fallen, die zur Verfütterung an Tiere geeignet sind, ha
ben diese dem Staatlichen Futtermittelfonds zuzu
führen. Davon ausgenommen sind alle landwirtschaft
lichen Betriebe und andere gewerbliche Betriebe, die 
für landwirtschaftliche Betriebe nach Erfüllung der 
staatlichen Verpflichtungen in Lohnarbeit Mischfutter 
hersteilen.

(2) Die VVEAB organisieren den Aufkauf von Grün
mehl über die VEAB für den Staatlichen Futtermittel
fonds nach den Weisungen des Ministeriums für Land
wirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft. Das Mini
sterium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirt
schaft legt den Einsatz des Grünmehls in der Misch
futterproduktion fest. 3

(3) Die Tierkörperbeseitigungsanstalten haben zu 
sichern, daß die anfallenden Tierkadaver restlos zu 
Tierkörpermehl und Tierkörperkuchen verarbeitet 
werden, bis auf die Mengen, die planmäßig als Futter
fleisch für die Forellen- und Pelztierzuchten bereitzu
stellen sind. Tierkörperbeseitigungsanstalten haben 
sämtliche aus der Verarbeitung von Tierkadavern an
fallenden Futtermittel unter 10 % Fettgehalt dem zu
ständigen VEAB zur Übernahme in den Staatlichen 
Futtermittelfonds anzudienen. Tierkörpermehl und 
Tierkörperkuchen über 10 % Fettgehalt ist der Nach
extraktion zuzuführen.

(4) Die Produktion und Bestände der in der Anlage 3 
aufgeführten Futtermittelarten sind von den im Abs. 1 
genannten Betrieben dem zuständigen VEAB zu mel
den und nur nach dessen Weisungen auszuliefern.

(5) Die Produktion und Bestände an Futtermitteln 
gemäß Anlage 4 sind von den im Abs. 1 genannten 
Betrieben den Räten der Kreise zu melden und nach 
Weisung der Räte der Bezirke auszuliefern.

(6) Durch die Räte der Kreise bzw. Städte, Abteilung 
Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft, ist die 
maximale Erfassung der Küchenabfälle auf der Grund
lage festgelegter Einzugsgebiete für Mästereien und 
landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zu 
organisieren.

§ 8
(1) Alle Betriebe, die genehmigte Mineralstoff

gemische für Futterzwecke herstellen, haben über das 
Aufkommen mit der DHZ-Chemie (Düngemittel), Ber
lin, entsprechende Vei’träge abzuschließen.

(2) Die DHZ Chemie (Düngemittel) sichert den Absatz 
der Mineralstoffgemische für Futterzwecke an die 
Mischfutter- und Beifuttermittel herstellenden Werke 
sowie an die staatlichen Kreiskontore für landwirt
schaftlichen Bedarf nach den Weisungen des Mini
steriums für Landwirtschaft, Erfassung und Forst
wirtschaft.

(3) Alle chemischen Betriebe, in denen Vitamine und 
Antibiotica für Futterzwecke produziert werden oder 
bei denen Nebenprodukte anfallen, die zu Futterzwek- 
ken als Träger von Vitaminen und Antibiotica in den 
Handel gebracht werden sollen, haben ihre Produktion 
dem Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und 
Forstwirtschaft oder dem von ihm beauftragten Organ 
zu melden.

(4) Die Auslieferung der Präparate mit Vitaminen 
und Antibiotica gemäß Abs. 3 hat nur mit Genehmi
gung und nach den Weisungen des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft zu er
folgen.

(5) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 
und Forstwirtschaft legt in Abstimmung mit der Staat
lichen Plankommission und dem Volkswirtschaftsrat 
fest, welche Mengen Vitamine und Antibiotica auf 
Grund der geplanten Produktion im Planjahr bereit
zustellen sind.

(6) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 
und Forstwirtschaft übergibt den nach Abs. 5 ermit
telten Bedarf an Vitaminen und Antibiotica der Staat
lichen Plankommission zur Planung der Mittel und zur 
Sicherung der Importe.

§ 9
(1) Die VEAB sind verpflichtet, von den Betrieben 

gemäß § 7 Abs. 1 die geplanten Futtermittel abzuneh
men. Betriebe, Діе Futtermittel über den Plan hinaus 
produzieren, sind verpflichtet, die erhöhte Produktion 
den zuständigen VEAB spätestens im 2. Monat des 
Quartals mitzuteilen. Die VEAB können von den 
Betrieben verlangen, daß sie auf Kosten der VEAB die 
über den Plan hinaus produzierten Futtermittel bis zu 
4 Wochen zur Verfügung der VEAB lagern.


